
Der Bundesminister für Verkehr 

L 3 - 300-7 - 80 Vm/69 
Bonn, den 30. Mai 1969 

Deutscher Bundestag 
5. Wahlperiode Drucksache V/ 4265 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Betr.: Innerdeutscher Luftverkehr 

Bezug: Kleine Anfrage der Abgeordneten Stücklen, Wagner 
und Genossen 
— Drucksache V/4204 — 

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 

1. Mit dem Sommerflugplan 1969 wurden im innerdeutschen Luft-
verkehr wirtschaftlich erfolgreiche Strecken ohne jede Begrün-
dung eingestellt und aus wirtschaftlichen und verkehrspoliti-
schen Gründen dringend erforderliche neue Strecken nicht ge-
schaffen? 

Die Bundesregierung teilt nicht die Auffassung, daß mit dem 
Sommerflugplan 1969 der Deutschen Lufthansa im innerdeut-
schen Luftverkehr wirtschaftlich erfolgreiche Strecken einge-
stellt und aus wirtschaftlichen und verkehrspolitischen Gründen 
dringend erforderliche neue Strecken nicht geschaffen worden 
sind. Soweit Änderungen in der Struktur des Inland-Flugnetzes 
erfolgten, handelte es sich um Verbindungen, deren Benutzung 
selbst nach einem längeren Erprobungszeitraum nicht den für 
eine wirtschaftliche Betriebsführung erforderlichen Umfang er-
reichte. 

a) Von welchen Überlegungen läßt sich die Bundesregierung 
bei ihrer Zustimmung zur Flugplangestaltung im innerdeut-
schen Luftverkehr leiten? Werden dabei auch übergeordnete 
wirtschafts- und verkehrspolitische Gesichtspunkte berück-
sichtigt? 

Die Bundesregierung läßt sich bei ihrer Zustimmung zur inner-
deutschen Flugplangestaltung der Deutschen Lufthansa von der 
Überlegung leiten, daß neben den Zubringerdiensten der Deut-
schen Lufthansa zu den Ausgangspunkten ihrer internationalen 
Flüge vor allem die eigenständigen innerdeutschen Dienste zu 
fördern sind, die einen angemessenen Zeitvorteil gegenüber den 
Bodenverkehrsmitteln bieten und einen eigenwirtschaftlichen 
Betrieb gestatten. Die Bundesregierung hat hierbei stets an sie 



Drucksache V/4265 	Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode 

herangetragene begründete Wünsche berücksichtigt und der 
Deutschen Lufthansa zur Beachtung empfohlen, da sie glaubt, 
daß eine optimale Verkehrsbedienung aller 9 deutschen Ver-
kehrsflughäfen im Interesse übergeordneter wirtschafts- und 
verkehrspolitischer Gesichtspunkte sichergestellt werden muß. 

Mit Rücksicht auf die  privatrechtliche Gesellschaftsform der 
Deutschen Lufthansa muß die Bundesregierung jedoch bei der 
Einrichtung und Aufrechterhaltung von Luftverkehrsverbindun-
gen begründete wirtschaftliche Interessen der Deutschen Luft-
hansa respektieren. Das gilt in besonderem Maße für den inner-
deutschen Luftverkehr. Obwohl dieser in den Jahren 1960 bis 
1967 um durchschnittlich 26,7% jährlich zugenommen hat, konn-
te wegen der aufwendigen innerdeutschen Streckenstruktur der 
zur Kostendeckung erforderliche Ladefaktor der Deutschen 
Lufthansa (Kostendeckungspunkt) von 80,1% im Jahre 1960 
auf lediglich 72,4% im Jahre 1967 gesenkt werden. Dem stand 
im Jahre 1967 ein tatsächlich erzielter Sitzladefaktor von nur 
52,7% gegenüber. Für die Deutsche Lufthansa wird es zuneh-
mend schwieriger, die hohen Verluste im innerdeutschen Luft-
verkehr durch Überschüsse aus anderen Verkehrsgebieten aus-
zugleichen. 

b) Von welchen entscheidenden Gesichtspunkten, wenn nicht 
allein betriebswirtschaftlichen Gründen, ist die Bundesregie-
rung bei der Einstellung der mittäglichen Direktverbindung 
Köln/Bonn—München, die in den letzten Monaten überdurch-
schnittlich mit über 60% ausgelastet war, ausgegangen? 

Durch die Einstellung der mittaglichen Direktverbindung Köln/ 
Bonn—München werden nach Ansicht der Bundesregierung 
übergeordnete wirtschafts- und verkehrspolitische Gesichts-
punkte nicht berührt. Geschäftsreisen werden auf Entfernungen 
wie zwischen Köln/ Bonn und München vorzugsweise mit Tages-
randverbindungen abgewickelt. Hierfür stehen jeweils in der 
Frühe und am Abend Direktverbindungen in beiden Richtungen 
zur Verfügung. 

Von wenigen Spitzen-Verkehrstagen abgesehen war die Mit-
tags-Direktverbindung Köln/Bonn—München vv in den letzten 
Monaten nicht überdurchschnittlich mit über 60°/o ausgelastet. 
Sie wies in der Zeit vom 1. April 1968 bis 31. März 1969 unter 
Einschluß der über München reisenden Umsteige-Passagiere 
nach Orten in Südosteuropa und dem Nahen Osten folgende 
Durchschnittsbesetzung auf: 

Richtung 
Köln/Bonn—München 

Nachfrage 
in % des 	

Passagiere 

Angebots 	
pro  Flug 

45,9 	44,1  

Richtung 
München—Köln/Bonn 

Nachfrage 
in  %  des 	

Passagiere 

Angebots 	
pro  Flug 

44,7 	42,9 
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Bei dieser Auslastung erschien es aus ökonomischen Gründen 
geboten, die beiden bisher getrennt von Köln/Bonn nach Mün-
chen und Stuttgart geführten Mittagsverbindungen zu einer 
Verbindung Köln/Bonn Stuttgart München (in beiden Rich-
tungen) zusammenzufassen. Auf diese Weise können auf einem 
Flug sowohl das Aufkommen zwischen Köln/Bonn  und Stutt-
gart als auch etwa 25 Fluggäste je Flug und Richtung von Stutt-
gart in den Nahostknoten der Deutschen Lufthansa in München 
befördert werden. Das letztere Verkehrsaufkommen würde 
andernfalls mit einer ausländischen Luftverkehrsgesellschaft 
über einen ausländischen Flughafen abgeflogen werden. 

Die Führung der Mittagsverbindung Köln/Bonn — München über 
Stuttgart hat schließlich noch die Möglichkeit geschaffen, das 
Bedienungsbild München im internationalen Verkehr zu ver-
bessern, da das sonst zusätzlich für den Direktverkehr zwischen 
Köln/Bonn und München benötigte Fluggerät für eine der am 
1. April 1969 eröffneten drei neuen Non-Stop-Verbindungen 
München Paris, München—London und München Amster-
dam verwendet werden konnte. 

2. Im innerdeutschen Luftverkehr werden wirtschaftlich notwen-
dige und voraussichtlich ertragreiche Strecken nicht bedient, weil 
die von dein nationalen Luftverkehrsunternehmen betriebene 
Gerätepolitik einen wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb auf be-
stimmten Strecken nicht zuläßt. Beabsichtigt die Bundesregierung 
dennoch, die von ihr bisher betriebene Politik beizubehalten 
und anderen, insbsondere auch entsprechend leistungsfähigen 
deutschen Luftverkehrsgesellschaften, eigene Streckenrechte im 
innerdeutschen Luftverkehr nicht zu erteilen? 

Ausgehend von der Überlegung, daß sich die Flugzeuge der 
Deutschen Lufthansa für den wirtschaftlichen Betrieb kürzerer 
Inlandstrecken mit vergleichsweise geringem Verkehrsauf-
kommen nicht in jedem Fall eignen, hat die Bundesregierung 
die Einschaltung anderer leistungsfähiger Luftfahrtunternehmen 
im innerdeutschen Verkehr begrüßt und soweit wie möglich 
gefördert. Auf Grund der guten Erfahrungen aus der Zusam-
menarbeit der Deutschen Lufthansa mit der LTU (Lufttransport

-

Unternehmen), die seit April 1966 innerdeutsche Strecken im 
Auftrag der Deutschen Lufthansa befliegt, sind inzwischen auch 
die General Air und die Bavaria mit solchen Verkehrsaufgaben 
betraut worden. Diese drei Luftfahrtunternehmen bedienen 
heute sechs innerdeutsche Relationen, die von der Lufthansa 
selbst nicht beflogen werden. Diese Art der Ergänzung des In-
landflugnetzes der Deutschen Lufthansa durch weitere deutsche 
Luftfahrtunternehmen, die in erster Linie im Touristik-Charter-
verkehr tätig sind, bietet den Verkehrsnutzern und den im Auf-
trage der Deutschen Lufthansa fliegenden Luftfahrtunternehmen 
unter anderem den großen Vorteil, daß die Deutsche Lufthansa 
auch diese Dienste in ihr weltweites Verkaufs- und elektroni-
sches Platzbuchungssystem einbezieht und die Bekanntgabe die-
ser Inlanddienste in ihren Flugplänen übernimmt. Darüber hin- 
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aus ist durch die Zusammenarbeit mit der Deutschen Lufthansa 
sichergestellt, daß die drei deutschen Luftfahrtunternehmen für 
die innerdeutschen Beförderungen im internationalen An-
schlußverkehr in allen Fällen den innerdeutschen Tarifsatz ab-
züglich eines geringfügigen Abschlages erhalten. Ohne diese 
Hilfeleistungen wäre eine den Anfordernissen des Linienver-
kehrs entsprechende Bedienung gar nicht möglich; diese Dienste 
würden ferner kaum aus der Verlustzone herauskommen. 

Über diese, nach Auffassung der Bundesregierung durchaus 
noch erweiterungsfähige Ergänzung des innerdeutschen Luft-
hansanetzes hinaus werden gegenwärtig im Rahmen des beim 
Land Nordrhein-Westfalen unter Beteiligung des Bundes, aller 
übrigen Bundesländer der Deutschen Lufthansa und anderer 
namhafter deutscher Luftfahrtunternehmen gebildeten „Arbeits-
kreises Regionalluftverkehr" weitere Möglichkeiten zur Ver-
dichtung des innerdeutschen Flugnetzes untersucht. Der „Ar-
beitskreis Regionalluftverkehr" hat zunächst das ganze Bundes-
gebiet umfassende Untersuchungen über die Größe des tatsäch-
lichen Verkehrsbedarfs veranlaßt. An den Arbeiten des Arbeits-
kreises ist auch die Deutsche Bundesbahn beteiligt, da bei allen 
Überlegungen im Hinblick auf eine Verdichtung des Inland-
flugnetzes die im Fernverkehr der Deutschen Bundesbahn er-
folgten und weiterhin geplanten Neuerungen und Angebots-
verbesserungen nicht unberücksichtigt bleiben können. 

3. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung getroffen, um den 
wegen des fehlenden Luftfrachtangebots auf dem Flughafen 
Nürnberg eingetretenen Rückgang des Luftfrachtexportaufkom-
mens aufzufangen? 

Die Bundesregierung hat in allen Luftverkehrsverhandlungen 
mit ausländischen Staaten stets den Grundsatz der Gleichbe-
handlung aller deutschen Verkehrsflughäfen vertreten und 
daher immer auch Nürnberg als einen der möglichen Lande

-

punkte für ausländische Luftfahrtunternehmen im Bundesgebiet 
angeboten. Es ist der Bundesregierung jedoch nicht möglich, 
auf die Luftfahrtunternehmen derjenigen 18 Staaten, denen 
solche Rechte nach den geschlossenen Luftverkehrsabkommen 
zustehen, einzuwirken, diese Rechte auch tatsächlich auszunut-
zen. 

Gegen die Gewährung von Verkehrsrechten an ausländische 
Luftfahrtunternehmen für sogenannte Zwei-Punkt-Bedienungen 
in der Bundesrepublik Deutschland oder für einen uneinge-
schränkten Kabotageverkehr bestehen allerdings grundsätzliche 
verkehrspolitische Bedenken. 

Die Bundesregierung ist jedoch der Auffassung, daß auf Grund 
der Angebotsverbesserungen der Deutschen Lufthansa in Zu-
kunft für den Flughafen Nürnberg eine ausreichende Fracht-
kapazität zur Verfügung stehen wird. Bereits mit dem Sommer- 
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flugplan 1969 ist auf dem Frachtsektor dadurch eine Verbesse-
rung eingetreten, daß die Deutsche Lufthansa durch den Einsatz 
eines eigenen Flugzeuges für den Nachtpostdienst ab Nürnberg 
eine Trennung von Post- und Frachtbeförderung herbeigeführt 
hat. Ab 1. November dieses Jahres wird die Deutsche Lufthansa 
außerdem die ursprünglich erst für 1970 vorgesehene Trennung 
ihrer Frachtdienste München Nürnberg—Frankfurt in zwei 
selbständige Flüge, vornehmen, so daß von diesem Zeitpunkt 
an die ganze Kapazität einer Boeing 727 mit 16 t bis 18 t pro 
Nacht in Nürnberg zur Verfügung stehen wird. Die Deutsche 
Lufthansa trägt damit der allgemein zu beobachtenden Expan-
sion des Frachtaufkommens im Linienverkehr Rechnung. 

Leber 




